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Liebe Klientinnen, liebe Klienten!
In unseren vorangegangenen Klienteninformationen haben wir Sie schon mehrfach
über den neuen FFrreeiibbeettrraagg ffüürr iinnvveessttiieerrttee GGeewwiinnnnee informiert.
Diesen Freibetrag können ab dem Veranlagungsjahr 22000077 allerdings nur Einnah-
men-Ausgaben-Rechner mit betrieblichen Einkünften (z.B. Einkünfte aus Gewerbe-
betrieb, Einkünfte aus selbstständiger Arbeit) in Anspruch nehmen.
Zu erwähnen ist weiters, dass die Begünstigung auch jene Steuerpflichtige in An-
spruch nehmen können, die betriebliche Einkünfte erzielen, ohne eigentlich einen
Betrieb zu haben. Dies trifft beispielsweise auf AAuuffssiicchhttssrräättee,, SSttiiffttuunnggssvvoorrssttäännddee,, GGee--
sseellllsscchhaafftteerr--GGeesscchhääffttssffüühhrreerr mmiitt sseellbbssttssttäännddiiggeenn EEiinnkküünnfftteenn uunndd ÄÄrrzzttee hhiinnssiicchhttlliicchh
SSoonnddeerrkkllaasssseeggeebbüühhrreenn,, ssooffeerrnn eess ssiicchh uumm sseellbbssttäännddiiggee EEiinnkküünnffttee hhaannddeelltt,, zu.. 
Die Begünstigung ist so gestaltet, dass maximal 10 % des (laufenden) Gewinnes steu-
erfrei belassen werden können, wenn diesem Betrag Investitionen in begünstigte
Wirtschaftsgüter gegenüberstehen. Insgesamt ist die Begünstigung je Steuerpflich-
tigen aber mit € 100.000,00 pro Jahr begrenzt.

Begünstigte Investitionen sind alle abnutzbaren körperlichen Anlagegüter mit einer
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von mindestens vier Jahren. Besonders at-
traktiv ist der Freibetrag, da auch gewisse Wertpapiere (jene die auch der Bedeckung
der Abfertigungsverpflichtungen gedient haben) als begünstigte Wirtschaftsgüter
gelten. Die Veräußerung der Wertpapiere innerhalb von vier Jahren ist dann un-
schädlich, wenn im selben Wirtschaftsjahr eine Ersatzbeschaffung stattfindet.
Für Gebäude, Personen- und Kombinationskraftwagen, gebrauchte Wirtschaftsgü-
ter und geringwertige Wirtschaftsgüter kann kein Freibetrag geltend gemacht wer-
den.
Nachdem der Freibetrag bereits für das Jahr 2007 gilt, wird sich Ihr Sachbearbeiter
mit Ihnen in Kürze in Verbindung setzen, damit allenfalls noch eine Herabsetzung
für die Einkommensteuervorauszahlung 2007 in die Wege geleitet werden kann.

Nutzen Sie den Herbst
noch für Investitionen!

Mag. Petra Schachner Dr. Hermann Pucher Dr. Maria Pucher
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Neuregelung 
Reisekostenersätze ab
1.1.2008

In jenen Fällen, in denen der Dienstreisebegriff in einer
lohngestaltenden Vorschrift (z.B. Gesetz, Kollektivver-
trag, Betriebsvereinbarung) gesondert geregelt ist, dür-
fen die dort vorgesehenen Tagesgelder – maximal €

26,40 pro Tag – solange steuerfrei ausbezahlt werden,
als der Dienstnehmer darauf Anspruch hat. Diese Son-
derregelung wurde allerdings mit Ablauf des 31.12.2007
vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) als verfassungs-
widrig aufgehoben. Der Gesetzgeber hat nunmehr – un-
ter tatkräftiger Mitwirkung der Sozialpartner – eine Er-
satzregelung geschaffen, die ab 1.1.2008 gelten wird
und im Wesentlichen – hoffentlich nunmehr in verfas-
sungskonformer Weise – die bisherige Praxis fortsetzt.
Nachfolgend ein Überblick über die ab 1.1.2008 gelten-
de Rechtslage:

Tagesgelder:
Wie bisher können Tagesgelder nach § 26 Z 4 EStG (un-
verändert maximal € 26,40 pro Tag) auch ab 1.1.2008
nach folgenden Grundsätzen steuerfrei gewährt wer-
den:
• Tagesgelder bei Dienstreisen mit täglicher Rückkehr
bleiben nur so lange steuerfrei, bis der Zielort zu ei-
nem weiteren Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit
wird (das ist zB nach fünf Tagen durchgehender oder
nach 15 Tagen unregelmäßig wiederkehrender Tätig-
keit der Fall).

• Tagesgelder bei Dienstreisen mit unzumutbarer tägli-
cher Rückkehr (ab 120 km Entfernung) bleiben läng-
stens 183 Tage steuerfrei; dann ist von einem weiteren
Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit auszugehen.

Nach der ab 1.1.2008 geltenden Neuregelung (§ 3 Abs 1 Z
16b EStG) können Tagesgelder, wenn der Arbeitgeber
aufgrund einer lohngestaltenden Vorschrift zur Zah-
lung verpflichtet ist, für folgende Tätigkeiten zeitlich un-
begrenzt steuerfrei ausbezahlt werden:
• Außendiensttätigkeiten (zB Kundenbesuche, Patrou-
illendienste, Servicedienste außerhalb des Betriebs-
geländes),

• Fahrtätigkeiten (Zustelldienste, Taxifahrten, Linien-
verkehr, Transportfahrten außerhalb des Betriebs-
geländes),

• Baustellen- und Montagetätigkeiten (außerhalb des
Betriebsgeländes),

• Arbeitskräfteüberlassung oder
• für vorübergehende Tätigkeiten an einem Einsatzort
in einer anderen politischen Gemeinde (zB bei Ent-
sendung für Ausbildungszwecke an einen Schulungs-
ort, bei Springertätigkeiten oder Aushilfstätigkeiten
in einer anderen Filiale des Unternehmens; wobei in
diesen Fällen für die Steuerfreiheit naturgemäß eine
durch die vorübergehende Tätigkeit vorgegebene zeit-
liche Beschränkung besteht).

Ist der Abschluss einer Betriebsvereinbarung nicht
möglich (zB bei Vereinen und Arbeitgebern mit weniger
als fünf Mitarbeitern), gilt nach der neuen Rechtslage
auch eine bindende Vereinbarung des Arbeitgebers mit
allen Dienstnehmern als Verpflichtung.

Das Tagesgeld kann künftig unabhängig vom Vorliegen
einer lohngestaltenden Vorschrift auch nach Kalender-
tagen abgerechnet werden. Weiters wurde bei Auslands-
reisen die Aliquotierung des Tagesgeld (bisher Drittel-
Regelung) an die Regelung für Inlandsreisen angepasst:
Danach steht ab 1.1.2008 auch für Auslandsreisen ab
drei Stunden für jede angefangene Stunde ein Zwölftel
des jeweiligen Landessatzes zu.

Bisherige Regelung vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben.
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Nächtigungsgelder:
Das pauschale Nächtigungsgeld beträgt unverändert €
15 pro Nacht (ohne Nachweis der Nächtigung). Bei einer
Dienstreise zu einem Arbeitsort, bei der der Arbeitneh-
mer so weit weg von seinem ständigen Wohnort (Fami-
lienwohnsitz) arbeitet, dass ihm eine tägliche Rückkehr
nicht zugemutet werden kann (in der Regel ab einer Ent-
fernung von 120 km), geht die Finanzverwaltung davon
aus, dass der Arbeitsort (Einsatzort) nach einem Zeit-
raum von sechs Monaten zum Mittelpunkt der Tätigkeit
wird. Ab dem siebenten Monat gezahlte pauschale
Nächtigungsgelder sind daher steuerpflichtig. Die
tatsächlichen Nächtigungskosten (inkl Frühstück) kön-
nen hingegen grundsätzlich zeitlich unbegrenzt steuer-
frei ersetzt werden.

Kilometergelder:
Für das der Höhe nach unveränderte Kilometergeld gel-
ten folgende Neuregelungen:
• „„3300..000000--KKiilloommeetteerrggrreennzzee““:: Kilometergelder können
vom Arbeitgeber ab 2008 generell nur noch bis zu ei-
nem Betrag von € 11.400 (= 30.000 km x 0,38 pro km)
pro Kalenderjahr steuerfrei ausbezahlt werden. Für
die Fälle eines kollektivvertraglichen Dienstreisebe-
griffes galt diese Grenze bisher noch nicht.

• DDiieennssttrreeiisseenn vvoonn ddeerr WWoohhnnuunngg aauuss:: Auch im Falle ei-
nes kollektivvertraglich geregelten Dienstreisebe-
griffs können Kilometergelder für diese Strecke ab
1.1.2008 nicht mehr steuerfrei ausbezahlt werden.
Wird ein Arbeitnehmer vorübergehend zu einer neu-
en Arbeitsstätte dienstzugeteilt oder entsendet, kön-
nen bis zum Ende des Kalendermonats, in dem diese
Fahrten erstmals überwiegend zurückgelegt werden,
steuerfreie Kilometergelder dafür ausgezahlt werden.
Ab dem Folgemonat sind die Fahrten zur neuen Ar-
beitsstätte als Fahrten zwischen Wohnung und Ar-
beitsstätte anzusehen, die mit dem Verkehrsabsetzbe-
trag und einem allfälligen Pendlerpauschale abgegol-
ten sind. Vom Arbeitgeber dann noch gezahlte Fahrt-
kostenersätze (zB Kilometergelder) sind steuerpflich-
tiger Arbeitslohn. Eine Übergangsregelung gibt es für
Fahrten zu einer Baustelle oder zu einer Monta-
getätigkeit, die unmittelbar von der Wohnung aus an-
getreten werden: Diese stellen bis 31.12.2009 keine
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte dar,
weshalb Fahrtkostenersätze (Kilometergelder) dafür –
unabhängig von der Dauer des jeweiligen Arbeitsein-
satzes – an Arbeitnehmer bis Ende 2009 steuerfrei
ausbezahlt werden können.

• FFaammiilliieennhheeiimmffaahhrrtteenn:: Wird der Arbeitnehmer zur
Dienstverrichtung an einen Einsatzort entsendet, der
so weit von seinem ständigen Wohnort entfernt ist,
dass ihm eine tägliche Rückkehr zu diesem nicht zu-
gemutet werden kann (in der Regel bei einer Entfer-
nung von 120 km), kann der Arbeitgeber die Fahrt-

kosten für höchstens eine Fahrt pro Woche vom Ein-
satzort zum ständigen Wohnort während arbeitsfreier
Tage steuerfrei auszahlen, sofern für die arbeitsfreien
Tage kein steuerfreies Tagesgeld gezahlt wird. Diese
Regelung gilt ohne betragliche Begrenzung zB auch
für wöchentliche Heimflüge. Bisher wurden diese
Fahrten nur dann steuerfrei behandelt, wenn ein An-
spruch aufgrund einer lohngestaltenden Vorschrift
gegeben war.

Sozialrechts-
Änderungsgesetz 2007
Anmeldung von Arbeitnehmern bereits vor
Arbeitsantritt
Ab dem 1.1.2008 sind Arbeitnehmer bereits vor Arbeits-
antritt (!) beim zuständigen Sozialversicherungsträger
anzumelden. Die Anmeldung kann in zwei Stufen erfol-
gen.
1) Vor Arbeitsantritt muss eine so genannte Mindestan-
gaben-Anmeldung erstattet werden, die zumindest
die Dienstgeberkontonummer, den Namen und die
Versicherungsnummer bzw das Geburtsdatum des
Arbeitnehmers sowie Ort und Tag der Beschäfti-
gungsaufnahme enthalten muss.

2)Die noch fehlenden Angaben müssen innerhalb von
sieben Tagen ab Beschäftigungsbeginn nachgemeldet
werden.

Auch für fallweise beschäftigte Personen muss in jedem
Fall die Mindestangaben-Anmeldung vor Arbeitsbeginn
erfolgen.

Mindestangaben-Anmeldung schon vor Arbeitsantritt – bei Ver-
spätung empfindliche Strafen
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Damit die Verpflichtung zur Anmeldung vor Arbeitsan-
tritt nicht zahnlos bleibt, wurden die Strafbestimmun-
gen im ASVG neu gestaltet. Künftig sind die Gebiets-
krankenkassen und Prüfbehörden verpflichtet, alle ih-
nen zur Kenntnis gelangenden Ordnungswidrigkeiten
bei der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen. Die
Verjährungsfrist für derartige Verwaltungsübertretun-
gen wurde auf ein Jahr verlängert. Ferner wurde die
Höchststrafe im Wiederholungsfall auf € 5.000 angeho-
ben (derzeit noch € 3.630).

Wird die Anmeldung nicht vor Arbeitsantritt erstattet,
sieht das Gesetz im Falle der Aufdeckung bei Vor-Ort-
Kontrollen künftig einen pauschalierten Beitragszu-
schlag in Höhe von € 500 je nicht rechtzeitig angemel-
deter Person sowie einen gesonderten Beitragszuschlag
in Höhe von € 800 für den Prüfeinsatz vor. Der Bei-
tragszuschlag für den Prüfeinsatz kann bei erstmaliger
verspäteter Anmeldung mit unbedeutenden Folgen auf
bis zu € 400 herabgemindert werden. In besonders
berücksichtigungswürdigen Fällen kann der Teilbetrag
für den Prüfeinsatz auch zur Gänze entfallen.

Definition von Au-pair-Kräften und Beitragsbe-
freiung von bestimmten Vergütungen
Das Sozialrechts-Änderungsgesetz 2007 enthält mit
Wirkung ab dem 1.7.2007 erstmals eine gesetzliche De-
finition von Au-pair-Kräften. Demnach sind Au-pair-
Kräfte mindestens 18 und höchstens 28 Jahre alt und
keine österreichischen Staatsbürger. Sie halten sich
zum Zweck der Vervollkommnung der Kenntnisse der
deutschen Sprache und des Kennenlernens der öster-
reichischen Kultur in Österreich auf. Sie üben eine dem
Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz unterlie-
gende, höchstens zwölf Monate dauernde Beschäfti-
gung im Haushalt einer Gastfamilie aus, in deren Haus-
gemeinschaft sie aufgenommen sind und Kinder der
Gastfamilie betreuen. Liegen diese Voraussetzungen
vor, so sind neben dem Wert der vollen freien Station
samt Verpflegung auch die Beträge, die der Dienstgeber
für den privaten Krankenversicherungsschutz und für
die Teilnahme an Sprachkursen und kulturellen Veran-
staltungen aufwendet, von der Beitragspflicht ausge-
nommen.

Information zur Bar-
bewegungsverordnung
Wie bereits berichtet sind aufgrund einer Änderung der
Bundesabgabenordnung alle Unternehmer ab 1.1.2007
grundsätzlich verpflichtet, sämtliche Bareingänge und
Barausgänge täglich und einzeln aufzuzeichnen. In ei-

ner dazu ergangenen Verordnung (Barbewegungs-
Verordnung) sind folgende Erleichterungen vorgese-
hen:
• DDiiee TTaaggeesslloossuunngg kann weiterhin vereinfacht (zB
durch Kassasturz) ermittelt werden, wenn die Umsät-
ze eines Betriebes oder eines wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetriebes in den beiden vorangegangenen
Wirtschaftsjahren € 150.000 nicht überschritten ha-
ben (die Umsätze eines Rumpfwirtschaftsjahres sind
dabei auf ein volles Wirtschaftsjahr taggenau hochzu-
rechnen). Das einmalige Überschreiten der Umsatz-
grenze um maximal 15 % innerhalb eines Zeitraums
von drei Jahren ist unschädlich.

• FFüürr UUmmssäättzzee,, die von Haus zu Haus oder im Freien
(an öffentlichen Orten) getätigt werden (sogenannte
„kalte Hände-Regelung“), kann unabhängig von der
genannten Umsatzgrenze immer die vereinfachte Lo-
sungsermittlung angewendet werden (zB mobiler Eis-
verkäufer, Maronistand). Umsätze in Verbindung mit
fest umschlossenen Räumlichkeiten (zB Umsätze im
Gastgarten eines Restaurants) sind von dieser Rege-
lung aber nicht erfasst (ebenso wie auch Umsätze in
Taxis, Schiffen und Flugzeugen).

Aufgrund einer Übergangsregelung tritt die Verpflich-
tung zur Einzelaufzeichnung in jenen Bereichen eines
Unternehmens, in denen bis Ende 2006 für die Barein-
gänge keine Einzelaufzeichnungen geführt wurden,
erst ab 2008 in Kraft.

Das BMF hat kürzlich eine weitere Information zu den
zahlreichen Zweifelsfragen der Barbewegungsverord-
nung herausgegeben, in der über den bereits vorliegen-
den Durchführungserlass hinaus weitere wesentliche
Aussagen getroffen werden:
• EEiinnee EEiinnzzeellaauuffzzeeiicchhnnuunnggssppfflliicchhtt besteht auch bei
pauschaler Gewinnermittlung, allerdings nur hin-

Tägliche Aufzeichnungen
über Bareingänge verpflichtend

Klienteninfo 4/2007
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sichtlich jener Größen, die nicht pauschal ermittelt
werden. Wenn Branchenpauschalierungen Erleichte-
rungen bei den Aufzeichnungen vorsehen, gehen die-
se den allgemeinen Aufzeichnungspflichten der BAO
vor.

• AAuucchh SSttrreeiiffeenn vvoonn eelleekkttrroonniisscchheenn TTiisscchhrreecchhnneerrnn oder
elektronischen Registrierkassen zählen neben den im
Durchführungserlass beispielsweise aufgezeigten
Möglichkeiten zur Aufzeichnung von Barbewegun-
gen zu den geeigneten Aufzeichnungsmitteln.

• SSttrriicchhlliisstteenn sind bei gegebener Einzelaufzeichnungs-
pflicht allein keine ausreichenden Aufzeichnungen.

• BBeeii BBoonnvveerrkkääuuffeenn ist dieser und nicht die Warenaus-
gabe für die Aufzeichnung der Barbewegung maßge-
bend. Werden Waren oder Dienstleistungen gratis ab-
gegeben, sind darüber geführte Aufzeichnungen auf-
zubewahren, da damit bei Nachkalkulationen der Ver-
bleib von Fehlmengen erklärt werden kann.

• BBeeii BBeezzaahhlluunngg mmiitt KKrreeddiitt-- ooddeerr BBaannkkoommaattkkaarrttee sind
die einzelnen pro Geschäftsfall bezahlten Beträge wie
Barbewegungen zu erfassen.

• AAuuttoommaatteenn oohhnnee ZZäähhllwweerrkk müssen nicht nachgerü-
stet werden. Bei Automaten mit gleichpreisigen Wa-
ren bzw Dienstleistungen kann der Einzelumsatz
durch Division von Kasseninhalt mit dem Einzelpreis
ermittelt werden. Die Erleichterungen bei der Lo-
sungsermittlung gelten nur für die im Durch-
führungserlass angeführten Waren- und Dienstlei-
stungsautomaten. Für Glücksspielautomaten gilt die
normale Einzelaufzeichnungspflicht.

• UUnntteerr ddiiee „„kkaallttee HHäännddee--RReeggeelluunngg““ fallen auch Ver-
kaufsbuden mit Rädern, die auf einer Seite vollständig
offen sind. Vollständig offen ist eine Räumlichkeit
dann, wenn sie über der üblichen Höhe für Ver-
kaufstheken in voller Breite offen ist und während der
Geschäftszeiten nicht geschlossen werden kann.
Wenn bei einem Verkaufsbus der Verkauf und das In-
kasso außerhalb des Busses stattfindet und der Bus le-
diglich als Lagerraum dient, kommt die „kalte Hände-
Regelung“ zur Anwendung.

• BBeennaacchhbbaarrttee BBeettrriieebbssssttäätttteenn sind isoliert zu behan-
deln (zB Geisterbahn und Autodrom). Wird in einer
Betriebsstätte in Räumlichkeiten kassiert, fällt diese
nicht unter die „kalte Hände-Regelung“, die andere
Betriebsstätte kann aber schon darunter fallen.

• BBeeii VVeerrssttooßß gegen die Aufzeichnungsverpflichtun-
gen, haben die Bücher und Aufzeichnungen nicht
mehr die Vermutung der Richtigkeit für sich. Dies
zieht aber keine automatische Schätzungsberechti-
gung der Behörde nach sich. Vielmehr ist anhand der
vorhandenen Bücher und Aufzeichnungen und son-
stigen Beweismittel zu prüfen, ob nach dem Gesamt-
bild der Verhältnisse ein begründeter Anlass gegeben
ist, die sachliche Richtigkeit der Bücher und Auf-
zeichnungen in Zweifel zu ziehen.

Steuerreform in
Deutschland ab 2008 –
Österreich bleibt
günstiger
Die im Juli 2007 in Deutschland beschlossene große
Unternehmenssteuerreform 2008 sieht zwar eine
Steuerentlastung von rund € 30 Mrd vor, die jedoch
weitgehend durch eine verbreiterte Bemessungsgrund-
lage gegenfinanziert wird. Zu den wesentlichen Ände-
rungen, die überwiegend 2008 in Kraft treten, gehören:

Senkung des KöSt-Satzes auf 15 % 
Eindrucksvoll wirkt auf den ersten Blick die Senkung
des Körperschaftssteuersatzes von derzeit 25% auf 15%.
Dies entspricht aber nicht der tatsächlichen Steuerbela-
stung für Gewinne von Kapitalgesellschaften (wie dies
etwa in Österreich der Fall ist), da in Deutschland nach
wie vor Gewerbesteuer eingehoben wird. Unter Berück-
sichtigung der Gewerbesteuer wird die Ertragsteuerbe-
lastung der Kapitalgesellschaften ab 2008 um insge-
samt knapp 10% auf etwa 30% sinken.

Begünstigung für nicht entnommene Gewinne für
Einzelunternehmer und Personengesellschafter
Ebenso wie in Österreich wird die Gewinnthesaurie-
rung bei Personenunternehmen steuerlich gefördert.
Diese erhalten die Möglichkeit, einen beliebigen Teil ih-
res nicht entnommenen Gewinns auf Antrag mit einem
ermäßigten Einkommensteuersatz von 28,25% (zuzüg-
lich 5,5 % Solidaritätszuschlag) zu versteuern. Wird der
thesaurierte Gewinn (abzüglich der bereits bezahlten er-
mäßigten Einkommensteuer) in den Folgejahren
tatsächlich entnommen, unterliegt der entnommene
Betrag (zeitlich unbegrenzt) der ebenfalls neu einge-
führten Abgeltungssteuer von 25%. Da die Gesamtsteu-

Die Alpenrepublick
bleibt steuerlich 
attraktiv
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erbelastung unter Anwendung der Thesaurierungsbe-
günstigung höher als die Versteuerung zum laufenden
Einkommensteuertarif ist, ergibt sich ein Vorteil erst
durch den Zinsvorteil aus der Steuerstundung, wenn
die thesaurierten Beträge über mehrere Jahre im Unter-
nehmen verbleiben.

Maßnahmen zur Gegenfinanzierung

ÄÄnnddeerruunnggeenn bbeeii ddeerr AAbbsscchhrreeiibbuunngg
Die Möglichkeit, Anlagevermögen degressiv (also in den
ersten Jahren mit höheren Beträgen) abzuschreiben,
wird abgeschafft. Bei Gewinneinkünften ist künftig die
Sofortabschreibung für Wirtschaftsgüter, deren An-
schaffungs- oder Herstellungskosten jeweils € 150
nicht übersteigen, verpflichtend. Investitionen mit An-
schaffungskosten zwischen € 150 und € 1.000 sind
auf einen Sammelposten zu buchen und über fünf Jah-
re abzuschreiben. Bei Überschusseinkünften (zB nicht
selbstständige Arbeit, Vermietung und Verpachtung)
besteht weiterhin ein Wahlrecht zum Sofortabzug bis
zum bisherigen Höchstbetrag von € 410.

EEiinnsscchhrräännkkuunnggeenn bbeeii ddeerr AAbbsseettzzbbaarrkkeeiitt vvoonn ZZiinnsseenn
In Deutschland existieren derzeit sehr komplizierte Re-
gelungen hinsichtlich der steuerlichen Anerkennung
von Zinsen für Gesellschafterdarlehen. Diese werden
künftig durch eine allgemeine Einschränkung der Ab-
setzbarkeit von Zinsaufwendungen (so genannte „Zins-
schranke“) ersetzt. Die Neuregelung gilt aber nur für
Unternehmen, die einem Konzern angehören. Da aber
der Konzernbegriff sehr weit gefasst ist, können auch
Einzel- und Personenunternehmen davon betroffen
sein. Künftig können in diesen Fällen Finanzierungs-
aufwendungen (Saldo aus Zinsaufwendungen und -er-
trägen), wenn sie die Freigrenze von € 1 Mio überstei-
gen, nur mehr in Höhe von 30 % des Gewinnes zuzüg-
lich Abschreibungen steuerlich geltend gemacht wer-
den. Die nichtabzugsfähigen Zinsen können aber vorge-
tragen werden („Zinsvortrag“). Eine „Escape“-Klausel
ermöglicht es den konzerngebundenen Unternehmen
nachzuweisen, dass sie eine für den Konzern typische
Finanzierungsstruktur aufweisen.

ZZiinnsseennhhiinnzzuurreecchhnnuunngg bbeeii ddeerr GGeewweerrbbeesstteeuueerr
Die bei der Körperschaft- bzw Einkommensteuer ab-
zugsfähigen Zinsen sind bei der Gewerbesteuer wieder
mit 25 % hinzuzurechnen (Freibetrag von € 100.000).
Diese Regelung tritt an die Stelle der bisherigen Hinzu-
rechnungspflicht für Dauerschuldzinsen. Für die Hin-
zurechnung sind auch indirekte Zinsanteile aus Mieten,
Pachten und Leasingraten mit gesetzlich festgelegten
Pauschalbeträgen zu berücksichtigen. Die Gewerbe-
steuer kürzt im Übrigen künftig weder ihre eigene Be-
messungsgrundlage noch jene der Körperschaftsteuer.

WWeeiitteerree EEiinnsscchhrräännkkuunngg bbeeiimm VVeerrlluussttaabbzzuugg
Künftig geht generell bei einem Gesellschafterwechsel
der Verlustvortrag (teilweise) verloren. Festgelegt wurde
eine zweistufige Verlustbeschränkung, die zwischen ei-
nem quotalen und einem vollständigen Untergang des
Verlustabzugs unterscheidet.
• Kommt es innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren
zu einer mittelbaren oder unmittelbaren Anteils- oder
Stimmrechtsübertragung von mehr als 25 % bis zu
50 % an einen Erwerber (einschließlich der ihm nahe
stehenden Personen), entfällt der Verlustabzug antei-
lig in Höhe der (schädlichen) Übertragung (quotaler
Verlustuntergang).

• Unabhängig davon entfällt der Verlustabzug vollstän-
dig, wenn innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren
mehr als 50 % der Anteile oder Stimmrechte übertra-
gen werden (vollständiger Verlustuntergang).

• Kommt es bei einer Kapitalerhöhung zu einer Ände-
rung der Beteiligungsverhältnisse, stellt dies ebenfalls
einen schädlichen Wechsel der Anteilseigner dar.

PPaauusscchhaallee BBeesstteeuueerruunngg pprriivvaatteerr KKaappiittaalleerrttrrääggee
Ab 2009 werden private Zinsen- und Dividendenerträ-
ge nur mehr mit einer pauschalen Steuer von 25 %, der
so genannten Abgeltungsteuer, besteuert. Ähnlich wie
bei der österreichischen Kapitalertragsteuer wird die
Steuer grundsätzlich von den Bruttoerträgen – ohne Ab-
zug von Werbungskosten – erhoben. Auch private Ver-
äußerungsgewinne aus Wertpapieren und Aktien un-
terliegen ab 2009 – unabhängig von der Behaltedauer –
der Abgeltungssteuer von 25 %. Um den Entfall der
Steuerfreiheit derartiger Kapitalgewinne nach Ablauf
der bisher einjährigen Spekulationsfrist etwas abzumil-
dern, sind erst Veräußerungsgewinne von Kapitalanla-
gen, die ab 1.1.2009 angeschafft werden, betroffen.

Dividenden, die natürliche Personen im betrieblichen
Bereich beziehen, unterliegen weiterhin dem laufenden
Einkommensteuertarif, wobei aber nur 60 % der Divi-
dende (bisher 50%) zu versteuern sind.

Ab 2009 gibt es eine Abgeltungssteuer
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Splitter
• Geldwäsche: Anmeldepflicht für Reisende mit

Barmitteln von € 10.000
Wenn Sie bei der Ein- oder Ausreise in das EU-Gemein-
schaftsgebiet Bargeld im Werte von € 10.000 oder
mehr mit sich führen, müssen Sie dieses seit 15.6.2007
bei den Zollbehörden anmelden. Die Zollbehörden sind
berechtigt, das Gepäck und die Verkehrsmittel zu kon-
trollieren und nicht angemeldetes Bargeld einzubehal-
ten. Die Anmeldepflicht soll illegale Geldbewegungen
vor allem im Zusammenhang mit Geldwäsche und Ter-
rorismusfinanzierung unterbinden. Das Anmeldefor-
mular ist auf der Homepage des BMF verfügbar.

• Bonus für Partikelfahrzeuge wird bis 30.6.2008
verlängert

Die mit 30.6.2007 befristete Reduktion der Normver-
brauchsabgabe (NoVA) um € 300 für neue Diesel-PKW
mit Partikelfilter wurde um ein Jahr bis zum 30.6.2008
verlängert.

• Die Liste der vorsteuerabzugsberechtigten Klein-LKW
wurde um weitere Fahrzeuge ergänzt. Die komplette
Liste finden Sie auf der Homepage des BMF.

• Kurzparken in Wien wird ab 1.9.2007 teurer
Mit 1.9.2007 werden die flächendeckenden Kurzpark-
zonen in den Bezirken 1 bis 9 und 20 einheitlich auf den
Zeitraum von 9h bis 22h mit einer Höchstparkdauer
von einheitlich zwei Stunden festgelegt, wobei der Tarif
von € 0,80 auf € 1,20 pro Stunde angehoben wird. Aus-
genommen von der flächendeckenden Kurzparkzone
sind die größeren Geschäftsstraßen, die meist eigene
Kurzparkzonen sind, in denen die Höchstparkdauer
weiterhin eineinhalb Stunden beträgt oder in denen
durch Verkehrszeichen andere gültige Zeiten geregelt
werden. Das kann auch den Samstag betreffen. Ebenso

gilt eine Sonderreglung für einige Straßen im 15. Bezirk
bei der Stadthalle. Übergangsfrist gibt es keine. Ab
1.9.2007 dürfen nur die neuen (teureren) Parkscheine
verwendet werden. Die alten Parkscheine können bis
Ende 2007 bei allen Stadtkassen der MA 6, auf vorerst
unbestimmte Zeit in der Stadthauptkasse sowie bis
Ende November 2007 an allen Vorverkaufsstellen der
Wiener Linien zurückgegeben bzw umgetauscht wer-
den. Ebenso wie die Parkscheine werden auch die Aus-
nahmegenehmigungen für Unternehmen in den be-
troffenen Bezirken teurer.

• Umsatzsteuerliche Behandlung von Gesellschaf-
ter-Geschäftsführern einer nicht vorsteuerab-
zugsberechtigten GmbH

Geschäftsführer, die an einer GmbH zu mehr als 50 %
beteiligt sind oder über eine Sperrminorität verfügen,
sind in umsatzsteuerlicher Hinsicht als selbständig und
damit als Unternehmer anzusehen, die Bezüge (Ho-
norare) sind daher umsatzsteuerpflichtig. Aus Vereinfa-
chungsgründen können Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rer aber ihre Honorare an die Gesellschaft ohne Um-
satzsteuer verrechnen. Nach einer Änderung der Um-
satzsteuer-Richtlinien, über die bereits berichtet wurde,
kann seit 1.1.2007 von dieser Vereinfachungsregelung
aber nur mehr dann Gebrauch gemacht werden, wenn
die Gesellschaft zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt
ist. Dies führt bei nicht vorsteuerabzugsberechtigten
GmbHs (zB Versicherungsmakler-GmbH) zu einer
Verteuerung der Geschäftsführungshonorare um 20 %
Umsatzsteuer. Aufgrund von Interventionen der Be-
rufsvertretungen wurde das Inkrafttreten dieser Neure-
gelung vom BMF nunmehr auf den 1.1.2009 verscho-
ben!

Illegale Geldbewegungen noch stärker im Visier

Parken in der Wie-
ner Innenstadt
empfindlich teurer
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Termin 30. 9. 2007
Herabsetzungsanträge 
für die laufenden Vorauszahlungen an Einkommen-
und Körperschaftsteuer 2007 können letztmalig bis
30.9.2007 gestellt werden. Dem Antrag sollte vorsorg-
lich auch eine Prognoserechnung für 2007 angeschlos-
sen werden.

Spätestens 9 Monate 
nach dem Bilanzstichtag müssen alle Kapitalgesell-
schaften beim zuständigen Firmenbuch den Jahresab-
schluss samt Lagebericht einreichen, dh für den Regel-
bilanzstichtag 31.12.2006 bis Ende September 2007.
Für kleine GmbHs gilt eine verkürzte Form der Offenle-
gung mittels Formblatt. Bei Nichteinhaltung der Offen-
legungsverpflichtung sind Zwangsstrafen bis zu €

3.600 vorgesehen, die auch mehrmals verhängt werden
können. Ab der dritten Zwangsstrafe kann bei mittel-
großen Kapitalgesellschaften die Strafe überdies auf das
Dreifache und bei großen Kapitalgesellschaften auf das
Sechsfache angehoben werden!

Ab 1.10.2007 
beginnt der Anspruchsverzinsungszeitraum für Ein-
kommen- und Körperschaftsteuernachzahlungen 2006
zu laufen. Wer mit einer Steuernachzahlung rechnen
muss, kann die Belastung durch Anspruchszinsen von
derzeit 5,19% durch eine freiwillige Anzahlung in Höhe
der zu erwartenden Steuernachzahlung bis zum
30.9.2007 vermeiden. Anspruchszinsen unter € 50 wer-
den nicht vorgeschrieben (Freigrenze). Achtung: An-
spruchszinsen sind generell ertragsteuerlich neutral:
Zinsenaufwendungen sind daher steuerlich nicht ab-
setzbar, Zinsenerträge dafür steuerfrei.

Wichtiges Datum!


